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[bookmark: _Toc157777194]WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION, WIRTSCHAFTLICHER UND SOZIALER ZUSAMMENHALT

· Einführung eines hauptsitzbasierten Steuersystems für KMU 

	Berichterstatterin
	Katrīna ZARIŅA (Gruppe Arbeitgeber – LV)

	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 528 final
EESC-2023-04262-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA

· [bookmark: _Toc157076136][bookmark: _Toc157777195]unterstützt das von der Europäischen Kommission vorgeschlagene hauptsitzbasierte Steuersystem (HOT) für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) und dessen Ziele: Es geht darum, die KKMU zu stärken, ihre grenzüberschreitenden Geschäfte zu vereinfachen, administrative und finanzielle Hindernisse abzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit der KKMU insgesamt zu verbessern;
· [bookmark: _Toc157076137][bookmark: _Toc157777196]stellt fest, dass die Annahme des vorgeschlagenen hauptsitzbasierten Steuersystems einen hohen Mehrwert für Unternehmen, Arbeitnehmer und Mitgliedstaaten bieten wird. Die Verringerung des Verwaltungsaufwands für KKMU wird sie im Geschäftsalltag wettbewerbsfähiger machen;
· [bookmark: _Toc157076138][bookmark: _Toc157777197]fordert, den Vorschlag der Kommission bezüglich des hauptsitzbasierten Steuersystems zeitnah anzunehmen, um das Wachstum von KKMU sowie gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Teilnahme von grenzüberschreitend tätigen KKMU am Binnenmarkt zu fördern und dadurch zum langfristigen BIP- und Beschäftigungswachstum beizutragen;
· [bookmark: _Toc157076139][bookmark: _Toc157777198]ist der Auffassung, dass das hauptsitzbasierte Steuersystem die Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten verstärken und verbessern wird. Die Zusammenarbeit zwischen ihnen ist für die erfolgreiche und sinnvolle Umsetzung des vorgeschlagenen hauptsitzbasierten Steuersystems und die Erreichung der gesetzten Ziele entscheidend;
· [bookmark: _Toc157076140][bookmark: _Toc157777199]fordert die Kommission auf, nach der Annahme des Vorschlags eng mit den Mitgliedstaaten und den Verbänden der KKMU zusammenzuarbeiten, um bei den KKMU für den nun bereitstehenden HOT-Mechanismus zu werben. Ziel ist es, die angestrebte Verringerung des Verwaltungsaufwands, die Steigerung der grenzüberschreitenden Tätigkeit und die volle Nutzung der Vorteile des Binnenmarkts besser zu erreichen.


	Kontakt
	Jüri Soosaar 

	Tel.
	+32 25469628

	E-Mail
	Juri.Soosaar@eesc.europa.eu





· Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets 2024

	Berichterstatter
	Konstantinos DIAMANTOUROS (Gruppe Arbeitgeber – EL)

	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 903 final
EESC-2023-04821-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA

· [bookmark: _Toc157076141][bookmark: _Toc157777200]begrüßt die Empfehlungen der Europäischen Kommission für das Euro-Währungsgebiet und stimmt ihnen – wie auch der Einschätzung der aktuellen Wirtschaftslage durch die Kommission – weitgehend zu; 
· [bookmark: _Toc157076142][bookmark: _Toc157777201]fordert die Europäische Zentralbank (EZB) auf, einen umsichtigen Ansatz zu verfolgen, der auf einer dynamischen und datenbasierten Geldpolitik beruht, um die Inflation weiter an das Zielniveau heranzuführen. Die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten sollte kontinuierlich mit der Geldpolitik der EZB koordiniert werden;
· [bookmark: _Toc157076143][bookmark: _Toc157777202]unterstützt die Forderung der Kommission nach Haushaltskonsolidierung und fordert die Mitgliedstaaten auf, noch vor Jahresende eine Einigung über die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu erzielen;
· [bookmark: _Toc157076144][bookmark: _Toc157777203]begrüßt die Empfehlung der Europäischen Kommission an die Mitgliedstaaten, im Einklang mit den nationalen Gepflogenheiten und unter Achtung der Rolle der Sozialpartner Lohnentwicklungen zu unterstützen, mit denen die Kaufkraftverluste insbesondere für Geringverdiener abgemildert werden. Dabei ist der Wettbewerbsdynamik gebührend Rechnung zu tragen, und dauerhafte Divergenzen innerhalb des Euro-Währungsgebiets sind zu vermeiden;
· [bookmark: _Toc157076145][bookmark: _Toc157777204]begrüßt die Einrichtung des EU-Talentpools und betont erneut, wie wichtig es ist, die im „Bericht über die Beschäftigung und die soziale Lage in Europa“ enthaltenen Empfehlungen zur „Bekämpfung des Arbeitskräftemangels und des Qualifikationsdefizits in der EU“ rasch umzusetzen;
· [bookmark: _Toc157076146][bookmark: _Toc157777205]fordert die Vollendung der Kapitalmarktunion, um die bestehenden Hindernisse für die Deckung des Investitionsbedarfs für einen gerechten und inklusiven grünen und digitalen Wandel zu beseitigen;
· [bookmark: _Toc157076147][bookmark: _Toc157777206]betont, wie wichtig es ist, die Bankenunion zu vollenden und die noch fehlende dritte Säule, das Europäische Einlagenversicherungssystem (EDIS), zu schaffen;
· [bookmark: _Toc157076148][bookmark: _Toc157777207]fordert, durch entsprechende Rechtsvorschriften und Investitionen in Energieinfrastruktur und Verbindungsleitungen die Reform des Strommarkts und der Energieunion voranzubringen. Dies sind wichtige Schritte zur Senkung der Energiekosten für die Haushalte, gleichzeitig wird so die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen gestärkt; 
· [bookmark: _Toc157076149][bookmark: _Toc157777208]hält eine europäische Lösung, die die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Europa stärkt, ohne den Binnenmarkt zu untergraben, für entscheidend. Daher bekräftigt der EWSA seine Unterstützung für die Plattform „Strategische Technologien für Europa“ und fordert die Kommission erneut auf, zu diesem Zweck gemeinsame Instrumente zu schaffen. 

	Kontakt
	Krisztina Perlaky-Tóth 

	Tel.
	+32 25469740

	E-Mail
	Krisztina.PerlakyToth@eesc.europa.eu




[bookmark: _Toc150179063][bookmark: _Toc153539680][bookmark: _Toc157777209]BINNENMARKT, PRODUKTION, VERBRAUCH

· Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet

	Referenzdokumente
	Stellungnahme der Kategorie C
COM(2023) 777 final

	
	EESC-2023-05560-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA beschloss, eine befürwortende Stellungnahme zu diesem Vorschlag abzugeben.

	Kontakt
	Alice Tétu

	Tel.
	+32 25468286

	E-Mail
	Alice.Tetu@eesc.europa.eu





· Korruption im öffentlichen Auftragswesen/Binnenmarkt

	Berichterstatter
	José Antonio MORENO DÍAZ (Gruppe Arbeitnehmer – ES)

	Ko-Berichterstatter
	Cristian PÎRVULESCU (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – RO)

	

	Referenzdokument
	Initiativstellungnahme

	
	EESC-2023-01711-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA

· ist der Auffassung, dass die Kommission die Veröffentlichung des Berichts über die Korruptionsbekämpfung wieder aufnehmen muss;
· betont, dass die EU jetzt in erster Linie prüfen muss, ob der Rechtsrahmen zur Integrität des öffentlichen Auftragswesens und seine Umsetzung in der Praxis mit den Erfordernissen der Korruptionsbekämpfung vereinbar sind;
· unterstützt den Vorschlag des Europäischen Parlaments, wonach die Kommission eine umfassende EU-Strategie zur Korruptionsbekämpfung ausarbeiten sollte;
· ist der Ansicht, dass die Strategien zur Korruptionsbekämpfung besser auf jene zum Schutz und zur Entwicklung von Demokratie in der EU abgestimmt werden sollten, da sich politische Akteure mit Korruptionspraktiken unrechtmäßige Gewinne und Ressourcen beschaffen können, um ihr auf Klientelismus basierendes Unterstützungssystem zu propagieren und zu betreiben;
· ist davon überzeugt, dass die Digitalisierung des europäischen Beschaffungswesen weiter fortgeschritten sein sollte. Deshalb muss die Kommission den nationalen Behörden während dieses schwierigen Prozesses weiterhin technische Unterstützung leisten;
· ist der Auffassung, dass die Kommission den Integritätspakten größere Bedeutung beimessen könnte;
· stellt fest, dass das System gegenseitiger Vergabesperren (gemeinsame Listen von Unternehmen, die europäische Behörden, nationale Institutionen und private Banken von Vergabeverfahren ausschließen) nützlich sein könnte, um den Binnenmarkt vor Missbrauch öffentlicher Mittel für Ausschreibungen zu schützen;
· fordert die Kommission und andere EU-Organe und nationale Institutionen auf, die Arbeitnehmervertretung, Tarifverhandlungen und den sozialen Dialog als Schlüsselinstrumente für eine wirksame Korruptionsbekämpfung auf allen Ebenen zu berücksichtigen;
· fordert alle Unternehmen/Arbeitgeberverbände und Sozialpartner auf, aktiv eine Integritätskultur zu verfolgen und die besten auf nationaler und internationaler Ebene vorhandenen Standards einzuhalten;
· sieht der Institutionalisierung und Entwicklung des EU-Netzes zur Korruptionsbekämpfung erwartungsvoll entgegen und ist bereit, an seinen Arbeiten mitzuwirken.

	Kontakt
	Radoslava Stefankova

	Tel.
	+32 25468188

	E-Mail
	Radoslava.Stefankova@eesc.europa.eu





· Sozialwirtschaft und sozioökonomische Innovationen als Instrumente zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung

	Berichterstatter
	Alain COHEUR (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – BE)

	Ko-Berichterstatter
	Ferdinand WYCKMANS (Gruppe Arbeitnehmer – BE)

	
	

	Referenzdokument
	Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des belgischen EU-Ratsvorsitzes

	
	EESC-2023-04016-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA

· fordert die Europäische Kommission auf, ihren Aktionsplan für die Sozialwirtschaft weiter umzusetzen, ihn 2025 als Grundlage für einen neuen Aktionsplan zu bewerten, die Umsetzung der Empfehlung durch die Mitgliedstaaten aktiv zu begleiten sowie die Sozialwirtschaft und die Politik der sozialen Innovation in ihrem nächsten Arbeitsprogramm ausdrücklich zu berücksichtigen;
· spricht sich für einen starken territorialen Ansatz aus, der die Regionen und Gemeinden einbezieht und eine Vielzahl von Akteuren bei der Umsetzung der Sozialwirtschaft zusammenbringt. Auf Betreiben der Behörden lassen sich die lokale Entwicklung, die Rückverlagerung von Produktionsanlagen, die Schaffung guter, nicht verlagerbarer Arbeitsplätze sowie die Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftsakteuren fördern und ein stimulierendes Ökosystem schaffen, in dem Verbände, Genossenschaften, Gesellschaften auf Gegenseitigkeit, herkömmliche Unternehmen, Investoren aus dem Bankensektor, die Zivilgesellschaft, die Sozialpartner, Wissenschaft und Forschung usw. koexistieren können;
· fordert die Europäische Kommission auf, bei ihren Initiativen im Bereich der sozialen Innovation einen bereichsübergreifenden Ansatz zu verfolgen, der eine Vielzahl von Akteuren aus klassischen Unternehmen und der Sozialwirtschaft zusammenbringt und auch ökologischen und sozialen Aspekten Rechnung trägt;
· fordert die Kommission zudem auf, die Sozialwirtschaft und die soziale Innovation bei ihren Initiativen zur Umsetzung der Schwerpunkte ihrer strategischen Vorausschau zu berücksichtigen, um vor allem die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen. Auch in Bezug auf weitere vulnerable Bevölkerungsgruppen wie Menschen mit Behinderungen, junge Menschen sowie andere unterrepräsentierte oder ausgegrenzte Personen, die weder arbeiten noch eine Schule besuchen bzw. eine Ausbildung absolvieren oder in extremer Armut leben, stellt dies nach wie vor eine Herausforderung dar.

	Kontakt
	Annalisa Tessarolo

	Tel.
	+32 25469732

	E-Mail
	Annalisa.Tessarolo@eesc.europa.eu





· Europäischer Stresstest für Innovation 

	Berichterstatter
	Olivier JORIS (Gruppe Arbeitgeber – BE)

	

	Referenzdokument
	Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des belgischen EU-Ratsvorsitzes

	
	EESC-2023-03692-00-00-AC


Kernaussagen

Der EWSA

· empfiehlt der derzeitigen und der künftigen Europäischen Kommission, einen neuen Innovationsstresstest für die Bewertung aller neuen Rechtsvorschriften und politischen Initiativen einzuführen;
· schlägt vor, dass der Innovationsstresstest die folgenden zehn Kernfragen umfassen sollte:
Die Rechtsvorschrift/politische Initiative
a) schützt Verbraucher und Umwelt und anerkennt die Notwendigkeit von Innovation, um die grüne und die digitale Nachhaltigkeitswende der EU zu ermöglichen, zur Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen zum Wohl der Gesellschaft beizutragen und die Wirtschaft anzukurbeln? (Ja)
b) gewährleistet eine gemeinsame Politikgestaltung, damit bestehende und künftige politische Maßnahmen dergestalt umgesetzt werden, dass sie das Vertrauen der Investoren erhalten und Innovationen anregen, aber keine Hindernisse für kontinuierliche und neue Investitionen in Innovation in der EU entstehen? (Ja)
c) ist für Innovatoren und Investoren klar verständlich? (Ja)
d) entspricht der Anwendung des Instrumentariums für eine bessere Rechtsetzung durch die Europäische Kommission? (Ja)
e) sieht die aktive Konsultation und Einbeziehung von Innovatoren und Investoren des gesamten Spektrums – von Start-ups bis hin zu internationalen Organisationen – vor, um sicherzustellen, dass nicht unbeabsichtigt das Vertrauen der Investoren untergräbt bzw. untergraben wird und diese von Investitionen in Innovationen in der EU abgehalten werden? (Ja)
f) trägt berechtigten Bedenken in Bezug auf potenzielle Interessenkonflikte Rechnung und sorgt bei allen Beteiligten – politischen Entscheidungsträger, öffentlichem und privatem Sektor, Zivilgesellschaft – für Transparenz in diesen Fragen? (Ja)
g) berücksichtigt aktuellste wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst ausgewogen? (Ja)
h) beeinträchtigt die Verfügbarkeit von Kompetenzen, Humankapital und Bildung, die für Innovation, Forschung und Entwicklung benötigt werden? (Nein)
i) könnte zu einem unausgewogenen Geschlechterverhältnis führen? (Nein)
j) kollidiert mit bestehenden oder künftigen steuerlichen Anreizen für Innovation oder Forschung und Entwicklung in Europa? (Nein)

	Kontakt
	Marco Manfroni

	Tel.
	+32 25469140

	E-Mail
	Marco.Manfroni@eesc.europa.eu





· Europäische grenzübergreifende Vereine

	Berichterstatter
	Giuseppe GUERINI (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – IT)

	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 515 final
COM(2023) 516 final

	
	EESC-2023-04411-00-00-AC


Kernaussagen

Der EWSA

· begrüßt den Vorschlag der Europäischen Kommission, die grenzübergreifende Tätigkeit von Vereinen ohne Erwerbszweck in der EU durch die neue Rechtsform eines „Europäischen grenzübergreifenden Vereins“ zu erleichtern und schlägt den beiden gesetzgebenden EU-Organen vor, diesen rasch anzunehmen;
· weist auf die Schwierigkeiten hin, mit denen Vereine und Körperschaften ohne Erwerbszweck bei ihrer Tätigkeit auf dem Binnenmarkt konfrontiert sind, und empfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten, diese rechtlichen und administrativen Hindernisse zu beseitigen und so die Rolle zu stärken, die Vereine in der EU bei der wirtschaftlichen und sozialen Wertschöpfung spielen können;
· erkennt das Potenzial gemeinnütziger Organisationen für den Binnenmarkt an und betont, dass die Schaffung eines europäischen Ökosystems für diese Art von Körperschaften gefördert werden muss, um den Binnenmarkt „sozialer“ zu machen;
· begrüßt den Vorschlag der Kommission, wonach die Mitgliedstaaten eine weitere Rechtsform – den Europäischen grenzübergreifenden Verein (European cross-border association (ECBA)) – in ihre nationalen Rechtsordnungen aufnehmen sollen, um den rechtlichen und administrativen Aufwand für die Anerkennung und Gründung von in einem anderen Mitgliedstaat tätigen Vereinen ohne Erwerbszweck zu verringern;
· schlägt vor, dass alle Organisationen, die die Anforderungen erfüllen und ihren Sitz in der EU haben, den Status eines ECBA erlangen können, und zwar selbst dann, wenn dem Exekutivorgan natürliche Personen angehören, die in Drittstaaten oder insbesondere in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind;
· ist der Auffassung, dass es unter Wahrung der Grundsätze der Demokratie und der Vereinigungsfreiheit den Vereinen selbst sowie ihren Mitgliedern überlassen werden sollte, die Art der Vereinsmitgliedschaft und der Stimmrechte nach eigenem Ermessen in ihrer Satzung festzulegen;
· unterstützt und begrüßt die Einführung der „ECBA-Bescheinigung“, die die Anerkennung dieser neuen Rechtsform in der gesamten EU ermöglichen wird, sobald ein ECBA in einem der Mitgliedstaaten registriert ist, empfiehlt jedoch, die Einstufungs- und Registrierungssysteme durch die Einrichtung vergleichbarer Datenbanken zu verbessern.

	Kontakt
	Annalisa Tessarolo

	Tel.
	+32 25469732

	E-Mail
	Annalisa.Tessarolo@eesc.europa.eu





· Eine neue EU-Strategie für den Binnenmarkt

	Berichterstatterin
	Sandra PARTHIE (Gruppe Arbeitgeber – DE)

	Ko-Berichterstatter
	Alain COHEUR (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – BE)

	

	Referenzdokumente
	Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des belgischen EU-Ratsvorsitzes

	
	EESC-2023-03693-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA

· st der Ansicht, dass eine Strategie für die Zukunft des Binnenmarkts auf mehrere Aspekte ausgerichtet sein sollte: eine europäische Industriepolitik, ein förderliches Umfeld für Unternehmen und KMU, sozialwirtschaftliche Unternehmen, Unterstützung der Öffentlichkeit für das europäische Projekt, angemessen organisierte und leistungsfähige Dienstleistungen von allgemeinem Interesse sowie Vorkehrungen zur Wahrung und Weiterentwicklung des europäisches Sozialmodells;
· fordert einen neuen Bewertungsrahmen als Richtschnur für die politische Entscheidungsfindung in einer veränderten Welt mit neuen geopolitischen Herausforderungen. Zielkonflikte werden deutlich, wenn Forderungen nach Subventionen Forderungen nach Beschränkung staatlicher Beihilfen, Auflagen für lokale Produktion einer Öffnung der Märkte und der Zugang zu unverzichtbaren Rohstoffen Bedingungen für die Lieferung gegenüberstehen. Gebraucht werden ein neues System der Zusammenarbeit, um die besten Lösungen zu finden, sowie ein neuer Geist der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, um ein Gefühl wahrer europäischer Identität zu schaffen;
· fordert, die Folgen der Liberalisierung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt zu bewerten und den möglichen Bedarf an europäischen Instrumenten der öffentlichen Interventionen in Bereichen der DAWI zu prüfen.

	Kontakt
	Silvia Staffa

	Tel.
	+32 25468378

	E-Mail
	Silvia.Staffa@eesc.europa.eu





· Überarbeitung der Zahlungsverzugsrichtlinie

	Berichterstatter
	Panagiotis GKOFAS (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – EL)
Alena MASTANTUONO (Gruppe Arbeitgeber – CZ)
Angelo PAGLIARA (Gruppe Arbeitnehmer – IT)

	
	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 533 final

	
	EESC-2023-03705-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA
· begrüßt die Mitteilung der Kommission zum KMU-Entlastungspaket und die Absicht der Kommission, Zahlungsverzug stärker zu bekämpfen. Zugleich ist der Ausschuss jedoch besorgt, dass die Ersetzung der geltenden Richtlinie durch eine Verordnung den Mitgliedstaaten Flexibilität nehmen könnte und die Rahmenbedingungen für Unternehmen beeinträchtigen könnte, zumal derzeit in der ganzen EU bereits Gegenwind herrscht;
· ist der Ansicht, dass Zahlungsverzug Kleinunternehmern und ihren Familien und Beschäftigten schadet, mit gravierenden Folgen für die Bezahlung von Rechnungen für Versorgungsleistungen, Miete und Darlehen sowie für die Arbeitsmoral und die Produktivität;
· ist der Auffassung, dass die Kommission mit ihrem Vorschlag das Problem langer Zahlungsfristen und nicht das von Zahlungsverzug anzugehen versucht, und dazu übermäßig restriktive Maßnahmen einführt, statt den derzeitigen Durchsetzungsrahmen durch wirksamere Vorschriften zu verbessern;
· betont, wie wichtig Flexibilität bei der Aushandlung der Zahlungsbedingungen ist, und hegt daher große Bedenken in Bezug auf den Kommissionsvorschlag. Die vorgeschlagene Höchstfrist von 30 Tagen führt nämlich dazu, dass keine Vertragsfreiheit mehr zwischen den Unternehmen herrscht;
· begrüßt die vorgeschlagene Zahlungsfrist von 30 Tagen bei Transaktionen zwischen Behörden und Unternehmen (G2B). Die Behörden sollten mit gutem Beispiel vorangehen, da sie ein wichtiger Partner für die Unternehmen sind;
· sieht den potenziellen Nutzen der Einführung nationaler Durchsetzungsstellen. Er merkt jedoch an, dass diese Behörden unparteiisch vorgehen und bei der Verarbeitung sensibler Geschäftsinformationen der Unternehmen und behördlichen Stellen ein Höchstmaß an Vertraulichkeit wahren müssen, ohne zusätzliche Berichtspflichten einzuführen;
· ist der Ansicht, dass strikte Bestimmungen über Zahlungsfristen den Geschäftsverkehr im Binnenmarkt zugunsten von Geschäftstätigkeiten außerhalb der EU beeinträchtigen könnten. Es wäre einfacher, mit Lieferanten aus Drittländern zusammenzuarbeiten, die längere Zahlungsfristen akzeptieren dürfen. Dies könnte zu einer potenziellen Bedrohung für Europas Wettbewerbsfähigkeit werden und muss vermieden werden.

	Kontakt
	Dalila Bernard

	Tel.
	+32 25468438

	E-Mail
	Dalila.Bernard@eesc.europa.eu





[bookmark: _Toc153539681][bookmark: _Toc157777210]LANDWIRTSCHAFT, LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT

· Ziele für die Festsetzung der Fangmöglichkeiten

	Berichterstatter
	Panagiotis GKOFAS (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – EL) 

	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 771 final
EESC-2024-00004-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA

· nimmt das Ziel des Legislativvorschlags zur Kenntnis, das darin besteht, die Mehrjahrespläne für bestimmte Fischbestände in der Ostsee, der Nordsee und den westlichen Gewässern sowie für Fischereien, die diese Bestände befischen, zu ändern, um die Kohärenz der Vorschriften für die Festsetzung der jährlichen Fangmöglichkeiten durch den Rat zu gewährleisten;
· nimmt zur Kenntnis, das alle drei Mehrjahrespläne eine so genannte „5 %-Regel“ enthalten, nach der die Fangmöglichkeiten so festgelegt werden, dass eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 5 % besteht, dass die Biomasse der Laicherbestände unter den Wert sinkt, unterhalb dessen die Fähigkeit zur Reproduktion vermindert sein kann;
· stellt fest, dass die Anwendung der 5 %-Regel unter bestimmten Umständen im Zusammenhang mit dem Zustand eines bestimmten Fischbestands und der kurzfristigen Prognose seiner Biomasseentwicklung jedoch dazu führen kann, dass Fangmöglichkeiten nicht festgesetzt werden können und die gezielte Fischerei ausgesetzt werden müsste, was möglicherweise schwerwiegende sozioökonomische Auswirkungen haben könnte;
· und stimmt daher dem Vorschlag zu, die 5 %-Regel in diesen drei Mehrjahresplänen zu streichen.
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Kernaussagen

Der EWSA vertritt in Bezug auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach 2027 Folgendes:
· [bookmark: _Toc157777211]Die GAP muss einen stabilen langfristigen politischen Rahmen für die nachhaltige Nahrungsmittelerzeugung und eine offene strategische Autonomie der Europäischen Union bieten. Gleichzeitig muss sie die Vielfalt der Landwirtschaftsformen in der EU schützen, den gesellschaftlichen und umweltbezogenen Bedürfnissen gerecht werden („öffentliche Gelder für öffentliche Güter“) und die ländliche Entwicklung voranbringen.
· [bookmark: _Toc157777212]Von ihr muss ein Weckruf ausgehen, der die Notwendigkeit einer angemessenen Unterstützung der Landwirte im Übergang verdeutlicht. 
· [bookmark: _Toc157777213]Der Anteil der GAP am Haushalt der EU ist in den letzten 40 Jahren stetig auf unter 25 % im Jahr 2021 gesunken. Die Finanzausstattung der GAP muss aber ihrem Anspruch, einen gerechten Übergang zu unterstützen, angemessen sein. Die derzeitige, flächenbezogene Einkommensgrundstützung sollte auf Anreize für Leistungen zum Wohl der Umwelt und der Gesellschaft umgestellt werden. Dafür sollte es einen angemessenen Übergangszeitraum geben, der über den Geltungszeitraum eines einzigen mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) hinausreichen kann. 
· [bookmark: _Toc157777214]Neben anderen politischen Maßnahmen muss der weitere Rückgang der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU dadurch gestoppt werden, dass der Generationswechsel, der Zugang zu Agrarflächen und das Durchschnittseinkommen der Landwirte verbessert werden. Außerdem muss für günstige Investitionsbedingungen gesorgt werden, und es muss etwas für die bessere Stellung der Frauen, gute Arbeitsbedingungen, bessere langfristige Perspektiven für Landwirte, die nachhaltige Nutzung von Brachflächen oder Grenzertragsflächen und die extensive Viehzucht unternommen werden.
· [bookmark: _Toc157777215]Die GAP muss dafür sorgen, dass landwirtschaftliche Flächen in der gesamten EU erhalten bleiben und die Verbrauchernachfrage nach gesünderen und nachhaltigeren Lebensmitteln EU-weit stimuliert wird. Die Lebensmittelverschwendung muss eingedämmt und Lebensmittelmärkte müssen reguliert werden, damit die Finanzialisierung des Lebensmittelsektors nicht aus dem Ruder läuft.
· [bookmark: _Toc157777216]Die Aufnahme antizyklischer Elemente in die GAP sollte erwogen werden, und es sollten spezifische Investitionsbeihilfen für die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Trägern auf betrieblicher und lokaler Ebene in ländlichen Gebieten vorgesehen werden.
· [bookmark: _Toc157777217]Als Reaktion auf die Folgen extremer Klimabedingungen sind die Versicherungssysteme im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften in den GAP zu stärken.
· [bookmark: _Toc157777218]Digitale Technologien, die nachweislich zur Reduzierung von Natur - und Umweltbelastungen, verbessertem Tierwohl oder besseren Arbeitsbedingungen beitragen, sollten unterstützt werden.
· [bookmark: _Toc157777219]Bei der Gestaltung und Anpassung der Strategiepläne ist auf die Einbeziehung der Interessenträger, mehr Flexibilität für die Mitgliedstaaten und die Fähigkeit zu schnelleren Anpassungen nach der anfänglichen Annahme zu achten.
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Kernaussagen

Der EWSA

· ist der Ansicht, dass sich die Risiken und Bedrohungen für den Frieden und die europäische und internationale Sicherheit durch die Auswirkungen des Klimawandels verstärken; 
· unterstützt die Absicht der Europäischen Kommission, die Problematik „Klima und Sicherheit“ zu berücksichtigen, stellt allerdings fest, dass der geografische, politische und militärische Rahmen dieser Problematik besser abgesteckt werden muss;
· betont, dass dringend in die Entwicklung resilienter Lösungen investiert werden muss – vor allem, indem die Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene auf potenzielle künftige Spannungen dieser Art vorbereitet werden;
· empfiehlt den EU-Organen, bei der Gestaltung der Gemeinschaftspolitik den sich rasch verändernden biophysikalischen Gegebenheiten (von denen das Leben und das Wohlergehen der Menschen abhängen) und dem politischen Zusammenhalt (sowohl der Mitgliedstaaten als auch der Nachbarländer und der Partner der EU) Rechnung zu tragen;
· erinnert daran, dass der zentrale Auftrag des europäischen Projekts die Förderung und Erhaltung des Friedens ist, und bekräftigt, dass dies größte Bedeutung hat. Um diesen Auftrag erfüllen zu können, muss Europa seine Bemühungen um Friedenskonsolidierung verstärken. Die Förderung des Friedens ist untrennbar mit der Wahrung und Förderung der Grundrechte sowie der Demokratie verbunden. Durch die Berücksichtigung des Klima-Sicherheits-Nexus sollen diese Rechte geschützt werden, da der Zweck dieses Ansatzes darin besteht, die Grundrechte angesichts der Herausforderungen, die sich durch klimawandelbedingte Unsicherheiten für den Einzelnen und die Gesellschaft ergeben, zu wahren und zu fördern;
· spricht sich dafür aus, den Klima-Sicherheits-Nexus stärker zu berücksichtigen, indem proaktive Schnittstellen zwischen den Einrichtungen, die für die Außenbeziehungen, den inneren Zusammenhalt der EU und die Sicherheits- und Verteidigungsdienste der Mitgliedstaaten zuständig sind, geschaffen werden und ein ständiger Dialog mit der Wissenschaft in diesem Rahmen stattfindet. Durch diesen umfassenderen Ansatz sollen die Beiträge der Forschung und Innovation zur Resilienz miteinbezogen werden, wodurch ein vorausschauenderes und wirksameres Handeln der EU ermöglicht wird.
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Der EWSA

· betont, dass die Energieinfrastruktur ebenso wie die Infrastruktur für den Transport und die Verteilung von Energie nicht wie eine gewöhnliche Ware behandelt werden darf und stattdessen als Dienstleistung von allgemeinem Interesse für die Wirtschaft und die Bevölkerung einzustufen ist;
· fordert, dass die Einstufung des Netzausbaus, einschließlich grenzübergreifender Verbindungen sowohl onshore als auch offshore, als kritische Infrastruktur von überragendem öffentlichen Interesse, die Aufnahme des Klimaschutzes als Regulierungsziel und allgemein eine bessere Abstimmung bei der Planung von erneuerbaren Energien und Stromnetz besonderes Augenmerk erhalten;
· betont, dass es in Anbetracht der steigenden Nachfrage besonders wichtig ist, umfangreiche Investitionen in die Stromnetze zu tätigen, um die europäische Wirtschaft anzukurbeln und hochwertige (grüne) Arbeitsplätze zu schaffen;
· fordert verbindlichere Regelungen für Übertragungsnetzbetreiber und Verteilernetzbetreiber sowie die Einbindung von Energieerzeugern in Maßnahmen zur Netzstabilisierung, damit ihre Maßnahmen besser koordiniert werden und das Netz von der Digitalisierung profitieren kann;
· weist darauf hin, dass die Energieinfrastruktur wie große Energieanlagen besonderen Sicherheitsmaßnahmen unterliegen und die Frage der (Cyber-)Sicherheit noch mehr Priorität erhalten sollte.
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